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Die wichtigsten Themen der Versicherer

Telematiktarife

Haftung beim 

autonomen Fahren

Datenschutz und 

Zugriff auf Daten
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Kampf um die Datenhoheit
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Auswirkungen autonomen Fahrens

 Zunehmende Vernetzung des 
KFZs ermöglicht neue Services 
und Geschäftsmodelle

 Anteil der Telematik-basierten 
KFZ-Versicherungen wird deutlich 
steigen

 (Teil)automatisiertes Fahren  wird 
die Schadenhäufigkeit reduzieren

 Mittelfristig aber steigende 
Schadenhöhe zu erwarten
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Autonomes Fahren 
und Haftung
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Die Kritik der Presse an der Reform des StVG
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Allianz: Drei Säulen des Verkehrsopferschutzes weiter 
notwendig und geeignet 

Kritik an der Gesetzesreform überwiegend unbegründet.

Gefährdungshaftung
§ 7 StVG

Verschuldensunabhängige 
Haftung des Halters für 
Fehler des Fahrers und der 
Beschaffenheit des 
Fahrzeugs

Verschuldenshaftung
§ 18 StVG, § 823 I BGB

Haftung für Verschulden 
des Fahrers (Fahrfehler) 
bzw. des Halters 
(Wartungsfehler)

Produkthaftung
ProdukthaftG

Verschuldensunabhängige 
Haftung des Herstellers für 
einen Produktfehler
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Gefährdungshaftung

Es ändert sich lediglich die 
Art des Fahrzeugfehlers. An 
der Haftungslage ändert sich 
hierdurch jedoch nichts. 

Das deutsche System der Gefährdungshaftung nach §§ 7 und 17 StVG schützt das Verkehrsopfer 
unabhängig davon, ob der Fehler beim Fahrer oder im Fahrzeug („Fehler in der Beschaffenheit des 
Fahrzeugs oder Versagen seiner Vorrichtungen“) liegt und ist deshalb die ideale rechtliche Basis für eine 
stufenweise Fahrzeugautomatisierung. 

§ 7 Abs 1 und 2 StVG (Gefährdungshaftung)

(1) Wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs […]ein Mensch getötet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder 
eine Sache beschädigt, so ist der Halter verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

(2) Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der Unfall durch höhere Gewalt verursacht wird [...].

§ 17 Abs. 3 (Schadenverursachung bei mehreren Fahrzeugen)

(3) Die Verpflichtung zum Ersatz nach den Absätzen 1 und 2 ist ausgeschlossen, wenn der Unfall durch ein unabwendbares Ereignis 
verursacht wird, das weder auf einem Fehler in der Beschaffenheit des Fahrzeugs noch auf einem Versagen seiner Vorrichtungen 
beruht. […]

§

§ 7 Abs 1 und 2 StVG (Gefährdungshaftung)

(1) Wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs […]ein Mensch getötet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder 
eine Sache beschädigt, so ist der Halter verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

(2) Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der Unfall durch höhere Gewalt verursacht wird [...].

§ 17 Abs. 3 (Schadenverursachung bei mehreren Fahrzeugen)

(3) Die Verpflichtung zum Ersatz nach den Absätzen 1 und 2 ist ausgeschlossen, wenn der Unfall durch ein unabwendbares Ereignis 
verursacht wird, das weder auf einem Fehler in der Beschaffenheit des Fahrzeugs noch auf einem Versagen seiner Vorrichtungen 
beruht. […]

§

Fahrzeugfehler heute
Systemfehler 

morgen
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Verschuldenshaftung

Es ändert sich lediglich 
die Art des 
Fahrerfehlers. An der 
Haftungslage ändert 
sich hierdurch jedoch 
nichts. 

Das System der verschuldensabhängigen Haftung nach § 18 StVG und § 823 I BGB gibt dem 
Verkehrsopfer darüber hinaus einen unbegrenzten Schadenersatzanspruch, wenn den Fahrer am Unfall 
ein Verschulden trifft.  

§ 18 Ersatzpflicht des Fahrzeugführers

(1) In den Fällen des § 7 Abs. 1 ist auch der Führer des Kraftfahrzeugs oder des Anhängers zum Ersatz des Schadens nach den 
Vorschriften der §§ 8 bis 15 verpflichtet. Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der Schaden nicht durch ein Verschulden des 
Führers verursacht ist.

§

§ 18 Ersatzpflicht des Fahrzeugführers

(1) In den Fällen des § 7 Abs. 1 ist auch der Führer des Kraftfahrzeugs oder des Anhängers zum Ersatz des Schadens nach den 
Vorschriften der §§ 8 bis 15 verpflichtet. Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der Schaden nicht durch ein Verschulden des 
Führers verursacht ist.

§

Fahrerfehler morgen?Fahrerfehler heute
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Es ändert sich lediglich die 
Art des Produktfehlers. An 
der Haftungslage ändert sich 
hierdurch jedoch nichts. 

Das System der verschuldensabhängigen Produkthaftung nach ProdHaftG i.V.m. der 
Produzentenhaftung nach § 823 I BGB gibt dem Verkehrsopfer darüber hinaus einen 
Schadenersatzanspruch gegen den Hersteller bei Produktfehlern.  

§ 3 Fehler

(1) Ein Produkt hat einen Fehler, wenn es nicht die Sicherheit bietet, die unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere

a)  seiner Darbietung, 

b)  des Gebrauchs, mit dem billigerweise gerechnet werden kann, 

c)  des Zeitpunkts, in dem es in den Verkehr gebracht wurde, 

berechtigterweise erwartet werden kann.

(2) Ein Produkt hat nicht allein deshalb einen Fehler, weil später ein verbessertes Produkt in den Verkehr gebracht wurde.

§

§ 3 Fehler

(1) Ein Produkt hat einen Fehler, wenn es nicht die Sicherheit bietet, die unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere

a)  seiner Darbietung, 

b)  des Gebrauchs, mit dem billigerweise gerechnet werden kann, 

c)  des Zeitpunkts, in dem es in den Verkehr gebracht wurde, 

berechtigterweise erwartet werden kann.

(2) Ein Produkt hat nicht allein deshalb einen Fehler, weil später ein verbessertes Produkt in den Verkehr gebracht wurde.

§

Produktfehler morgenProduktfehler heute

Produkthaftung
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Ist die Haftung des Halters gerecht?

Die Haftung für eine „gefährliche Sache“ dem Halter bzw. demjenigen, der den Nutzen hat, aufzuerlegen (und 
nicht ausschließlich dem Hersteller) ist richtig.  
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Schutz des Verkehrsopfers und Verantwortung des 
Herstellers im heutigen System gewährleistet

Versicherer

x

Halter/Fahrer

Geschädigter beweist 
lediglich Schaden 
durch ein Kfz (§ 7 I 
StVG)

Entlastungsbeweis nur bei: 

• höherer Gewalt

• Nachweis, dass kein Fehler 
des Fahrers und kein Fehler 
in der Beschaffenheit des 
Fahrzeugs vorliegt.

Schutz des Halters 
durch 
Pflichtversicherung 
(§ 1 PflVG)

Hersteller

Bei Produktfehlern

Regress des 
Versicherers beim 
Hersteller

Das bestehende Haftungssystem 
gewährleistet einen einfachen 
Schadenersatzanspruch des 
Verkehrsopfers. In Einzelfällen von 
Produktfehlern kann der Versicherer seine 
Aufwendungen beim Hersteller geltend 
machen. 

Verkehrsopfer
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Grobe Fahrlässigkeit
und Verlust des Versicherungsschutzes bereits bei kleineren Ablenkungen 

Suchen nach Dingen 
im Handschuhfach 

Grobe Fahrlässigkeit 
(OLG Stuttgart r+s 1999, 56)

Anzünden einer 
Zigarette bei 130 km/h

Grobe Fahrlässigkeit 
(OLG Frankfurt VersR 96, 
446)

Umdrehen nach 
schreiendem Kind

Grobe Fahrlässigkeit 
(OLG Frankfurt , OLGR 
1994, 101)

Zulässige Ablenkung und Verantwortung des Fahrers

Die zukünftigen Anforderungen an die Aufmerksamkeit sind gerade in der politischen Diskussion. 

Heute: 
Mehr Ablenkung wird erlaubt sein
(Gesetzliche Neuregelung)

Zukunft: 

© Copyright Allianz 07.07.2017
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Regelung im neuen StVG zur zulässigen Ablenkung

© Copyright Allianz 07.07.2017
14



Auswirkungen autonomer Transportsysteme auf das Verkehrs- und Versicherungsrecht

Kritik an der mangelnden Bestimmtheit der gesetzlichen 
Neuregelung
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Was bedeutet die Neuregelung des StVG für das automatisierte 
Kolonnenfahren (Platooning)?  

© Copyright Allianz 07.07.2017
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Der erste Schritt ist getan:

• Fahrer werden durch die gesetzliche 
Neuregelung zumindest haftungsrechtlich 
teilweise entlastet.

• Aber auch hier gilt: Der Fahrer muss 
übernahmebereit bleiben und auf 
erkennbare Ausfälle des Systems 
reagieren können. 
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Jedoch noch regulatorischer Klärungsbedarf vor uns (z.B. 
Abstandsregelungen, Auswirkung auf Ruhezeiten)
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Zur Diskussion: Grenzen der Entlastung des Fahrers?
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Dilemma Problematik überbewertet?
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Wie soll sich der 
Weichensteller 
entscheiden? Darf er die 
Weiche so stellen, dass 
eine Person getötet wird, 
um die anderen fünf zu 
retten?

Wie soll ein autonomes 
Fahrzeug für solch eine 
Situation programmiert 
werden?
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Datenschutz und 

Zugriff auf Daten
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Die drei zu trennenden Daten Themen

Rechtlicher Schutz der Daten Datensicherheit

Fairer Zugang für Dritte

Das bisher vernachlässigte 
Thema in der öffentlichen 
Debatte. 

© Copyright Allianz 07.07.2017
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Wozu benötigen die Versicherer die Daten? • Wie identifiziert man automatisierte 
Fahrzeuge?

• War das System zum Zeitpunkt des 
Unfalls aktiviert?

• War es die Schuld des Fahrers?

• Was passiert mit dem 
Schadenfreiheitsrabatt wenn der 
Fahrzeughalter nicht schuld ist? 

Voraussetzung ist aber eine fairer 
diskriminierungsfreier Zugang zu 
den Daten, wenn der VN einwilligt 
oder ein Gesetz einen Anspruch auf 
Zugang zu den Daten einräumt

Wozu die Versicherer die Daten benötigen

© Copyright Allianz 07.07.2017
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Wozu benötigen die Versicherer die Daten?

BGH zum Personenbezug der Daten

© Copyright Allianz 07.07.2017
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BGH Urteil BGH 1 StR 32/13 - Urteil vom 4. Juni 2013  
(Detektiv und Peilsender)
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Verordnung (EU) 2015/758 v. 29.4.2015 („E-Call Verordnung“), Erwägungsgründe:

(16) Die bordeigenen eCall-Systeme sollten sich auf eine interoperable, standardisierte, 
gesicherte und zugangsoffene Plattform für mögliche künftige bordeigene Anwendungen 
oder Dienste stützen, um die Wahlfreiheit der Kunden und faire 
Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, Innovationen zu fördern und die 
Wettbewerbsfähigkeit der Informationstechnologiebranche der Union auf den Weltmärkten 
zu stärken. Da hierzu technische und rechtliche Grundlagen geschaffen werden müssen, 
sollte die Kommission nach Rücksprache mit allen beteiligten Interessenträgern — auch 
Fahrzeugherstellern und unabhängigen Anbietern — unverzüglich sämtliche Möglichkeiten 
zur Förderung und Bereitstellung einer derartigen zugangsoffenen Plattform prüfen und, 
falls angezeigt, eine diesbezügliche Gesetzgebungsinitiative einleiten. Ferner sollte das auf 
dem 112-Notruf basierende bordeigene eCall-System für eine angemessene Gebühr, die 
einen festgelegten nominellen Betrag nicht übersteigt, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates (7) diskriminierungsfrei allen 
unabhängigen Anbietern für Reparatur- und Wartungszwecke zugänglich sein.

Verordnung (EU) 2015/758 v. 29.4.2015 („E-Call Verordnung“), Erwägungsgründe:

(16) Die bordeigenen eCall-Systeme sollten sich auf eine interoperable, standardisierte, 
gesicherte und zugangsoffene Plattform für mögliche künftige bordeigene Anwendungen 
oder Dienste stützen, um die Wahlfreiheit der Kunden und faire 
Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, Innovationen zu fördern und die 
Wettbewerbsfähigkeit der Informationstechnologiebranche der Union auf den Weltmärkten 
zu stärken. Da hierzu technische und rechtliche Grundlagen geschaffen werden müssen, 
sollte die Kommission nach Rücksprache mit allen beteiligten Interessenträgern — auch 
Fahrzeugherstellern und unabhängigen Anbietern — unverzüglich sämtliche Möglichkeiten 
zur Förderung und Bereitstellung einer derartigen zugangsoffenen Plattform prüfen und, 
falls angezeigt, eine diesbezügliche Gesetzgebungsinitiative einleiten. Ferner sollte das auf 
dem 112-Notruf basierende bordeigene eCall-System für eine angemessene Gebühr, die 
einen festgelegten nominellen Betrag nicht übersteigt, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates (7) diskriminierungsfrei allen 
unabhängigen Anbietern für Reparatur- und Wartungszwecke zugänglich sein.

Fairness beim Zugang zu den Fahrzeugdaten
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Aktuelle Empfehlungen der Datenschutzbeauftragten
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Versicherungsschutz bei Hackerangriffen 

Im Falle eines Unfalls ist die Kfz-Haftpflichtversicherung 
eintrittspflichtig. Es liegt ein versicherter Gebrauch des 
Fahrzeugs vor. Zwar trifft den Fahrer in der Regel keine Schuld, 
doch haftet der Halter gemäß § 7 StVG, da er für Fehler in der 
Beschaffenheit des Fahrzeugs einzustehen hat (§ 17 III StVG). 

KFZ HaftpflichtKFZ Haftpflicht

KaskoversicherungKaskoversicherung

Im Falle eines Unfalls ist die Vollkaskoversicherung 
eintrittspflichtig. Es liegt ein versichertes Ereignis („Unfall“) vor. 
Lediglich bei grob fahrlässiger Missachtung von 
Sicherheitsvorschriften des Herstellers droht dem 
Versicherungsnehmer der Verlust des Versicherungsschutzes 

© Copyright Allianz 07.07.2017
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Telematiktarife
der Versicherer
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Allianz BonusDrive App
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Zukünftige Tarifierung

Heutige Tarifierungsmerkmale … mögliche zusätzliche Faktoren

Fahrerkreis

Alter

Beruf

Regio/Typklasse

SFR

 Fahrverhalten
 Beschleunigung
 Bremsverhalten
 …..

Jährliche Fahrleistung

Wohnort

19xx

%

© Copyright Allianz 07.07.2017
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Allianz BonusDrive App

Allianz BonusDrive App

Was ist gerecht?

Auswirkungen autonomer Transportsysteme auf das Verkehrs- und Versicherungsrecht

* Check24, Preis-Leistungsempfehlung, Stand 8.2.2017
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Allianz BonusDrive App

Fahrten pro Tag Fahrtauswertung              Tages-Wertung              Monats-Wertung

Die Differenzierung nach Fahrverhalten Allianz BonusDrive

für Privatfahrzeuge

Auswirkungen autonomer Transportsysteme auf das Verkehrs- und Versicherungsrecht

Auszug Zusatzvereinbarung Allianz BonusDrive
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Allianz BonusDrive App

Fahrten pro Tag Fahrtauswertung              Tages-Wertung              Monats-Wertung

Anforderungen des Datenschutzes

Auswirkungen autonomer Transportsysteme auf das Verkehrs- und Versicherungsrecht
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• Die bei Telematiktarifen anfallenden Daten sind deshalb in der 
Regel personenbezogen im Sinne des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 

• Verantwortliche Stelle im Sinne des BDSG ist der Versicherer. 

• Die Zulässigkeit der Datenerhebung und -verarbeitung kann sich 
insbesondere aus § 28 Abs. 1 BDSG (berechtigtes Interesse) 
oder einer Einwilligung ergeben, die den Voraussetzungen des §
4a BDSG genügt. 

• Gegenüber dem Versicherer besteht ein Auskunftsrecht des 
Betroffenen über seine erhobenen und gespeicherten 
personenbezogenen Daten nach § 34 BDSG. 



Allianz BonusDrive App

Allianz BonusDrive App

Fahrten pro Tag Fahrtauswertung              Tages-Wertung              Monats-Wertung

Anforderungen an die Bestimmtheit der Vereinbarung
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• Die Vereinbarung der Nachlasskriterien muss ausreichend 
bestimmt sein (vgl. Klimke r+s 2015, 217-225). 

• Dem AGB-rechtlichen Bestimmtheitsgebot sind jedoch da Grenzen 
gesetzt, wo eine genauere Darstellung der Anlässe für eine 
Preisanpassung nicht möglich oder sinnvoll ist. Auch 
unbestimmte Anpassungskriterien können ausreichen (so zum 
Mietrecht BGH MietRB 2012, 318). So ist es beispielsweise nicht 
erforderlich, dass der Versicherer komplizierte Formeln in seine AVB 
aufnimmt, da dies dem durchschnittlichen VN kaum Nutzen bringen 
würde. Dem Bestimmtheitsgebot ist daher genüge getan, wenn der 
VN die generellen Kriterien, anhand derer die Beitragsanpassung 
erfolgt, nachvollziehen kann (MüKo-VVG/Staudinger, § 40 Rn. 8).

• Die Details der Scoreermittlung müssen nach BGH (Schufa Urteil v. 
28.1.2014, VI ZR 156/13) nicht offen gelegt werden, da das 
Interesse des Anwenders am Schutz dieses 
„Geschäftsgeheimnisses“ überwiegt. 
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Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit!
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